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ABGB §696;

AVG §13 Abs1;

AVG §56;
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Rechtssatz

Das Wesen eines Eventualantrages liegt darin, dass er unter der aufschiebenden Bedingung gestellt wird, dass der

Primärantrag erfolglos bleibt (Hinweis E 17.12.1993, 92/17/0184). Diese Bedingung kann aber durch die positive

Erledigung des Eventualantrages - hier: Vorschreibung bloß eines Mindestbeitrages für die ZUSATZPENSION NEU durch

den Ausschuss der Rechtsanwaltskammer - nicht als erfüllt angesehen werden, weil es dem ASt verwehrt ist, alle in

Betracht kommenden Rechtsbehelfe auszuschöpfen, um die Frage der Rechtmäßigkeit einer Beitragsvorschreibung

(auch) dem Grunde nach klären zu lassen.
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